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VERLÄSSLICHER PARTNER 
PERSÖNLICH IN ALLEN DINGEN

adner & partner steht seit mehr als zehn Jahren für absolute Professionalität, Flexibilität 
und Kompetenz. Ob Sie den Verkauf, die Vermietung oder den Erwerb einer hochwertigen 
Altbauwohnung anstreben, ein Haus als Familiendomizil suchen oder eine moderne Neu-
bauwohnung als Kapitalanlage kaufen möchten – wir sind Ihr Garant für preisgerechte 
Immobilien in und um Braunschweig. Beste Leistung und Verlässlichkeit sind unser Mar-
kenzeichen. 

Unsere Objektbewertungen sind realistisch. Die kostenlose Finanzierungsberatung schafft 
Zukunft. Mit dem bewährten Vermieter-Schutzpaket genießen Sie sichere, sorgenfreie 
Mietverhältnisse. Und unser Renovierungsservice gestaltet neue Lebensräume. Ihre voll-
kommene Zufriedenheit ist unser oberstes Ziel, unsere persönliche und kompetente Bera-
tung eine Herzensangelegenheit. Denn wir sind Dienstleister aus Leidenschaft!

www.adnerundpartner.de

adner & partner immobilien

info@adnerundpartner.de
www.adnerundpartner.de

  www.facebook.com/adnerundpartner

energieausweis
Leitfaden für Immobilienverkäufer

Georg-Eckert-Str. 5a
38100 Braunschweig
Tel. 05 31 | 61 91 87 48



Am 1. Mai 2014 ist die neue Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) in 
Kraft getreten. Die EnEV hat das Ziel, bis 2050 in Deutschland einen nahe-
zu „klimaneutralen Gebäudebestand“ zu realisieren. Darum kommen auf 
Eigentümer bzw. Käufer von Immobilien nun unter Umständen energieeffi-
ziente Sanierungsmaßnahmen zu. Wer eine moderne Heizung einbaut und 
sein Haus gut dämmt, spart beim Heizen bares Geld. Die Investition in Ihre 
Zukunft rechnet sich!

Das fordert die EnEV 2014
Besitzen Sie ein Haus oder planen Sie den Kauf oder Verkauf einer ge-
brauchten Wohnimmobilie? Gerade beim Thema Dämmung und Heizung 
kommen mit der EnEV 2014 verschärfte Regularien auf uns zu. 

Heizung
Heizkessel, die älter als 30 Jahre sind, dürfen ab 2015 nicht mehr betrieben 
werden. Wurden diese 1985 oder später in Betrieb genommen, dürfen sie 
nach Ablauf von 30 Jahren nicht mehr Verwendung finden. Käufer haben 
nach dem Immobilienkauf knapp zwei Jahre Zeit, den Austausch vorneh-
men zu lassen. Ausgenommen von der Austauschpflicht sind Niedertempe-
ratur- und Brennwertkessel, Heizungsanlagen mit einer Nennleistung unter 
vier Kilowatt oder über 400 Kilowatt und Anlagen, die allein zur Warmwas-
serbereitung eingesetzt werden.

Dämmung
Ab 2016 muss der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) der obersten Ge-
schossdecke bei unter 0,24 Watt/(m²K) liegen. Ausschlaggebend für diese 
Vorgabe ist die DIN 4108-2. Diese Pflicht gilt aber auch als erfüllt, wenn 
die Dachdämmung bereits den Anforderungen des Mindestwärmeschutzes 
entspricht. Das bedeutet, es kann statt der obersten Geschossdecke auch 
das darüber liegende, bisher ungedämmte Dach auf EnEV2014-Standard 
gebracht werden. Die Dämmung von Rohrleitungen (Wärmeverteilungs- 
und Warmwasserleitungen) und Armaturen ist, wenn diese in einem unbe-
heizten Raum (etwa im kalten Keller) verlegt sind, ebenfalls Pflicht.

Energieausweis
Käufer eines Neubauprojektes sind ab sofort verpflichtet, sich nach Be-
endigung der Bauarbeiten einen Energiebedarfsausweis ausstellen zu las-
sen. Als Eigentümer einer Bestandsimmobilie benötigen Sie hingegen nur 
dann einen Energieausweis, wenn Sie einen Verkauf oder eine Vermietung 
planen. Sobald es an die Immobilienübergabe geht, sind Sie verpflichtet, 

Behalten sie den durchblick bei der enev 2014 Energiesparen mit enev 2014

Wir unterhalten ein Netzwerk aus Bau- und Energieprofis, die für eine 
warme Dachhaube, isolierte Leitungen, ausgeklügelte Wärmeverbundsys-
teme und energiesparende Heizkessel sorgen. Gerne kümmern wir uns 
um die Beschaffung Ihres Energieausweises. Sprechen Sie uns einfach an!

referenzen

Ein haus zum wohlfühlen: 
Groß Schwülper, Bj 1996, 4 Zimmer, 
116 qm Wohnfläche, 367 qm Grundstück

verkauft

verkauft

Freistehendes einfamilienHaus: 
Wolfenbüttel, Baujahr 1998, 165 qm 
Wohnfläche, 575 qm Grundstück

vermietet

vermietet

HOCHWERTIGE TERRASSENWOHNUNG: 
Wolfsburg, 206 qm, 140 qm Garten, 
6 Zimmer, mit moderner EBK und Carport

verkauft

wohnung in Walllage:
3 Zimmer, 90 qm Wohnfläche, aufwendig 
kernsaniert, Stuck-Arbeiten, EBK, Balkon

„...Ich hoffe sehr, dass wir noch einmal geschäftlich Kontakt aufneh-
men werden. Sie sind für mich der Beweis, dass es auch – entgegen 
dem Ruf – gute Makler gibt...“ Familie H. aus Wolfenbüttel

„...Inzwischen ist mir auch von anderer Seite mehrfach bestätigt 
worden, dass Sie mein Objekt prima dargestellt und angeboten ha-
ben. Die Offenheit und Professionalität spricht ohne wenn und aber 
für Sie...“ Familie F. aus Freiburg

neubau-Traumwohnung:
Wolfenbüttel Teichgarten, 3 Zimmer, 
103 qm Wohnfläche, sonniger Balkon

Wohngalerie zum Verlieben:
Wolfsburg, Bj. 2000, 5 Zimmer, 170 qm 
Wohnfläche, 751 qm Grundstück

verkauft

Richard Adner
adner & partner immobilien

den Ausweis Ihrem Käufer zu überlassen und auch Ihrem Mieter eine Kopie 
davon zu übergeben. Es gilt sogar: Kein Notartermin ohne gültigen Energie-
ausweis! 

n  Energieausweise haben seit 2002 für 10 Jahre Gültigkeit.
n  Bereits beim Besichtigungstermin muss dem Käufer oder Mieter 

Einblick in den Energieausweis (Kopie oder Original) gewährt werden. 
n  In kommerziellen Immobilienanzeigen müssen die sogenannten 

Energiekennzahlen mit abgedruckt werden (Art des Energieausweises, 
Höhe des Endenergiebedarfs oder -verbrauchs der Heizung, die 
wesentlichen Endenergieträger für die Heizung, das Baujahr und 
die Energieeffizienzklasse des Hauses).

Ihr Energieausweis kurz erklärt
Der neue Bedarfsausweis nach der EnEV 2014 zeigt auf seinem Bandtacho 
den Primärenergiebedarf und den Endenergiebedarf des Gebäudes in einem 
Zahlenstrahl, der von 0 bis 250 kWh/(m²a) reicht, an und bildet zugleich über 
einen Farbstrahl auch die Energie-Effizienzklasse ab. Die Klassen gehen von 
A+ (sehr gut) bis H (sehr schlecht). Darüber hinaus sind in den fünf Seiten 
auch eine Registrierungsnummer, Vergleichswerte und Modernisierungs-
empfehlungen verzeichnet.

Drei KenngröSSen für die Energieeffizienz werden bei der 
Bewertung eines Hauses herangezogen:

n  Der Jahres-Primärenergiebedarf für Heizung Warmwasserbereitung, 
Lüftung und Kühlung (bezogen auf die Gebäudenutzfläche).

n  Der Transmissionswärmeverlust der Gebäudehülle über die Außen-
bauteile Dach, Außenwände, Fenster, Decken und Türen.

n  Sommerlicher Wärmeschutz, gemessen am Sonneneintrag oder der 
Übertemperatur-Gradstunden in Ihrem Wohnhaus.

Welcher Energieausweis muss es sein?
Zwei Energieausweis-Typen gibt es: Der Verbrauchsausweis gibt den tatsäch-
lichen Energieverbrauch eines Gebäudes an. Für die Erstellung werden die 
Wärmeverbrauchsdaten der letzten drei Jahre sowie weitere wichtige Kenn-
zahlen des Gebäudes analysiert und mit Modernisierungsempfehlungen in 
den Energieausweis eingetragen. 

Der Bedarfsausweis gilt für Neubauten oder sehr schlecht gedämmte Alt-
bauten. Die Energieberater berechnen zur Darstellung des energetischen 
Gesamtbilds den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) für alle relevan-
ten Bauteile des Hauses und berücksichtigen dabei auch die Anlagentechnik 
(Heizung, Warmwassererwärmung, Lüftung). 

Verbrauchsausweise erhalten 

n  Altbauten mit mindestens fünf Wohneinheiten
n  Altbauten mit weniger als fünf Wohneinheiten, die den Standard der 

zum 11. August 1977 gültigen Wärmeschutzverordnung erfüllen

Bedarfsausweise erhalten 

n  Neubauten, die nach dem Jahr 2008 errichtet wurden. 
n  Altbauten mit weniger als fünf Wohneinheiten, die den Standard der 

zum 11. August 1977 gültigen Wärmeschutzverordnung nicht erfüllen 

Sanierung und Bau
Welche EnEV-Novelle beim Bau oder einer Sanierung eingehalten werden
muss, entscheidet sich mit dem Stichtag 01.05.2014. Bitte beachten Sie: 
Auch bei einer Änderung von mehr als zehn Prozent eines Bauteils greift 
die jeweils geltende EnEV. Möchten Sie jetzt alte Fenster austauschen, 
dann müssen diese dem EnEV 2014-Standard entsprechen. 

Sonderregelungen 
Wochenend- und Ferienhäuser müssen Sie nicht nachrüsten. Es gibt noch wei-
tere Ausnahmen und Sonderregelungen - wir informieren Sie gern darüber.


